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Titel:

Unwirksamer Änderungsbebauungsplan - Festsetzung einer Fläche zur (Nah-
)Wärmeversorgung eines Neubaugebiets

Normenketten:
BauGB § 9 Abs. 1 Nr. 12, § 13
BauNVO § 16 Abs. 3, § 19, § 23

Leitsätze:
1. Eine Abweichung muss - soll sie mit den Grundzügen der Planung vereinbar sein - durch den 
planerischen Willen gedeckt sein; es muss angenommen werden können, die Abweichung liege noch im 
Bereich dessen, was der Planer gewollt hat oder gewollt hätte, wenn er die weitere Entwicklung 
einschließlich des Grundes für die Abweichung gekannt hätte. (Rn. 24) (redaktioneller Leitsatz)
2. Die erstmalige Schaffung einer zentralen Einrichtung zur Wärmeversorgung eines Neubaugebiets bedingt 
eine wesentliche Veränderung der Gestaltungsmöglichkeiten für die jeweiligen Bauvorhaben und prägt die 
Änderung qualitativ, sodass es sich nicht mehr um eine Abweichung dessen handelt, was bereits in der 
ursprünglichen Planung angelegt war. (Rn. 25) (redaktioneller Leitsatz)
3. Bei der Festsetzung des Maßes der baulichen Nutzung darf auf die Festsetzung der Grundflächenzahl 
oder der Größe der Grundfläche der baulichen Anlagen auch dann nicht verzichtet werden, wenn eine 
Versorgungsfläche ausgewiesen wird. Die Sachlage ist insoweit vergleichbar mit der Festsetzung einer 
überbaubaren Grundstücksfläche gem. § 23 BauNVO. (Rn. 28) (redaktioneller Leitsatz)

Schlagworte:
Änderung eines Bebauungsplans im vereinfachten Verfahren, Grundzüge der Planung, Festsetzung einer 
Fläche zur (Nah-)Wärmeversorgung eines Neubaugebiets, Fehlende Grundflächenfestsetzung, 
Abweichung, Anschlusszwang, Gesamtunwirksamkeit

 

Tenor

I. Der Bebauungsplan Nr. … „Am W.“ - 1. Änderung - vom 14. Oktober 2019, bekanntgemacht am 27. 
November 2019, ist unwirksam.

II. Die Antragsgegnerin trägt die Kosten des Verfahrens.

III. Die Kostenentscheidung ist gegen Sicherheitsleistung in Höhe des zu vollstreckenden Betrags vorläufig 
vollstreckbar.

IV. Die Revision wird nicht zugelassen.

Tatbestand

1
Die Antragstellerin wendet sich gegen den Bebauungsplan Nr. … „Am Wi.“ - 1. Änderung -, den die 
Antragsgegnerin im vereinfachten Verfahren nach § 13 BauGB am 14. Oktober 2019 als Satzung 
beschlossen und am 27. November 2019 bekannt gemacht hat.

2
Der ursprüngliche Bebauungsplan, den die Antragsgegnerin im beschleunigten Verfahren nach § 13b 
BauGB am 18. Oktober 2018 als Satzung beschlossen und am 10. Juli 2019 bekanntgemacht hat, überplant 
eine Fläche von 3,68 ha am südwestlichen Ortsrand der S. S. an der Grenze zur Nachbargemeinde P. Er 
weist ein reines Wohngebiet aus und sieht eine Bebauung mit 51 Reihenhäusern, mehreren 
Mehrfamilienhäusern sowie einer Kindertagesstätte vor. Das Wohngebiet gliedert sich in fünf Teilbereiche. 
Innerhalb der Teilbereiche werden jeweils näher bezeichnete Haustypen (verschiedene Typen von 
Reihenhäuser sowie Geschosswohnungsbau) festgesetzt, für die differenzierende Regelungen 
insbesondere zur zulässigen Grundfläche sowie deren Überschreitung durch Nebenanlagen getroffen 
werden. Weiter wird eine zusammenhängende, das Planungsgebiet nördlich, westlich und südlich 



umgebende Grünfläche festgesetzt. Im Rahmen der Aufstellung des ursprünglichen Bebauungsplans lehnte 
die Antragsgegnerin Vorschläge des BUND Naturschutz Bayern e.V., ökologisch einen über den 
gesetzlichen Mindestrahmen hinausgehenden Standard einzufordern sowie ein Innovationsgebiet mit 
ausschließlich alternativer Energieversorgung auszuweisen, mehrfach ab. Es werde auf die Freiwilligkeit der 
zukünftigen Bewohner gesetzt. Die Planung müsse unterschiedlichsten Bauherrenansprüchen gerecht 
werden und diene vorrangig dem Aspekt, bezahlbaren Wohnraum anzubieten, sodass davon abgesehen 
werde, einen über diegesetzlichen Mindestanforderungen hinausgehenden Standard verbindlich 
vorzugeben.

3
Am 23. Juli 2019 beschloss die Antragsgegnerin die Einleitung eines Verfahrens zur Änderung des 
Ursprungsbebauungsplans im vereinfachten Verfahren (§ 13 BauGB). Die Erforderlichkeit einer 
Bebauungsplanänderung ergebe sich im Wesentlichen aus einer vom Stadtrat zwischenzeitlich 
beschlossenen Errichtung einer Nahwärmeversorgungszentrale im Planungsgebiet sowie Anpassungen der 
Erschließungsplanung.

4
Der am 14. Oktober 2019 beschlossene Bebauungsplan - 1. Änderung -, der nach seiner Präambel den 
ursprünglichen Bebauungsplan ersetzen soll, sieht nunmehr im südöstlichen Bereich des Planungsgebiets, 
der im ursprünglichen Bebauungsplan als Grünfläche ausgewiesen war, eine Fläche für 
Versorgungsanlagen (hier: Nahwärmeversorgung) vor. In den textlichen Festsetzungen (B.1 § 13 Abs. 3) 
wird für Gebäude der Nahwärme die maximal zulässige Wandhöhe sowie die maximal zulässige Höhe 
technisch notwendiger Abluftrohre festgesetzt. Der Bebauungsplan - 1. Änderung - gibt in einer 
Planzeichnung für den gesamten Geltungsbereich weitgehend unverändert die Festsetzungen des 
ursprünglichen Bebauungsplans wieder. Die textlichen Festsetzungen werden ebenfalls weitgehend 
unverändert übernommen. In der Begründung wird ausgeführt, dass zur Versorgung des Gebiets mit 
Nahwärme eine Heizzentrale im südöstlichen Planbereich vorgesehen sei. Damit könne das gesamte 
Gebiet versorgt werden, sodass die Hausbesitzer Kosten für Bestandteile der Heizanlage wie Kessel oder 
Brenner sowie Wartung und Instandhaltung einsparten. Die Nahwärmeversorgung sei damit nicht nur ein 
Beitrag zum kostengünstigen Bauen und zum Klimaschutz, sondern erhöhe auch die Flächenausnutzung im 
Gebiet. Bedingt durch die einsehbare Lage am Gebietsende komme einer zurückhaltenden, 
landschaftsverbundenen Gestaltung der Heizzentrale eine große Bedeutung zu. Daher seien hierzu 
gestalterische Anforderungen (Fassaden aus Holz oder dauerhaft begrünt) getroffen worden. Der 
Ausweisung der Fläche für Versorgungsanlagen (hier: Nahwärme) liegt eine technische Konzeption zu 
Grunde, wonach die Wärmeversorgung des Planungsgebiets auf der Basis einer Hackschnitzelanlage 
erfolgen soll. Hierdurch sollen bis zu 95 Prozent des gesamten Wärmebedarfs aus bis zu zwei 
Hackgutkesseln erzeugt werden. Zur Abdeckung der Spitzenlast sowie als Redundanz sind bis zu zwei 
Erdgaskessel vorgesehen.

5
Die Grundstücke im Planungsgebiet standen im Eigentum der Antragsgegnerin und werden im Wege eines 
Einheimischenmodells vergeben. Sämtliche Erwerber werden bzw. wurden im Rahmen der Kaufverträge 
über die Grundstücke zum Bezug der Nahwärmeversorgung aus der Heizzentrale, die von einem privaten 
Betreiber errichtet wird, verpflichtet.

6
Die Antragstellerin ist Eigentümerin des mit einem Wohngebäude und einem Nebengebäude bebauten 
Grundstücks FlNr. …, Gemarkung S. Das Anwesen liegt durch eine Straße und eine Grünfläche getrennt 
südöstlich des Planungsgebiets gegenüber der ausgewiesenen Fläche für Versorgungsanlagen (hier: 
Nahwärme).

7
Am 27. November 2020 stellte sie einen Normenkontrollantrag und beantragt,

8
Der Bebauungsplan Nr. … „Am W.“, 1. Änderung im vereinfachten Verfahren gem. § 13 BauGB, vom 14. 
Oktober 2019 ist unwirksam.

9



Sie macht insbesondere geltend, dass die Änderung des Bebauungsplans zu Unrecht im vereinfachten 
Verfahren nach § 13 BauGB vorgenommen worden sei. Die Grundzüge der bisherigen Planung seien 
berührt, da die Versorgung des gesamten Planungsgebiets durch eine Heizzentrale eine weitgehende 
planerische Maßnahme darstelle. An die Stelle über das gesamte Planungsgebiet verteilter, ortsüblicher 
Emissionen von 120 Wohneinheiten für Beheizung und Warmwasserzubereitung trete in Folge der 
Änderung des Bebauungsplans eine Konzentration aller mit der Wärmeversorgung zusammenhängenden 
Emissionen an einem Standort. Weiter sei die Änderung des Bebauungsplans abwägungsfehlerhaft, da die 
Auswirkungen der geplanten Heizzentrale durch Lärm, Staub und Geruch auf das Wohnanwesen der 
Antragstellerin nicht ausreichend berücksichtigt worden seien.

10
Die Antragsgegnerin beantragt,

11
den Antrag abzulehnen.

12
Die Änderung des Bebauungsplans sei zu Recht im vereinfachten Verfahren nach § 13 BauGB erfolgt, da 
die Grundzüge der Planung hierdurch nicht berührt seien. Ziel des Bebauungsplans sei die Schaffung 
bezahlbaren Wohnraums. Dies werde durch die Festsetzung eines reinen Wohngebiets umgesetzt. Diese 
grundsätzliche Planung bleibe durch die Festsetzung einer Anlage zur Versorgung des Gebiets mit 
Nahwärme unverändert.

13
Die Landesanwaltschaft Bayern als Vertreter des öffentlichen Interesses hat sich ohne eigene 
Antragstellung am Verfahren beteiligt.

14
Auf das Protokoll der mündlichen Verhandlung vom 5. April 2022 wird Bezug genommen. Weiter wird 
ergänzend auf die Gerichtsakten sowie auf die vorgelegten Normaufstellungsakten verwiesen.

Entscheidungsgründe

15
Der zulässige Normenkontrollantrag hat Erfolg. Der am 14. Oktober 2019 beschlossene und am 27. 
November 2019 bekannt gemachte Bebauungsplan - 1. Änderung -ist unwirksam.

16
1. Der Normenkontrollantrag ist zulässig.

17
Die Antragstellerin ist gemäß § 47 Abs. 2 VwGO antragsbefugt. Gemäß § 47 Abs. 2 Satz 1 VwGO ist im 
Normenkontrollverfahren jede natürliche oder juristische Person antragsbefugt, die geltend macht, durch die 
Rechtsvorschrift oder deren Anwendung in ihren Rechten verletzt zu sein oder in absehbarer Zeit verletzt zu 
werden. Die Antragstellerin muss hinreichend substantiiert Tatsachen vortragen, die es zumindest als 
möglich erscheinen lassen, dass sie durch die Festsetzungen des Bebauungsplans in einem Recht verletzt 
wird. Der Eigentümer eines Grundstücks, für das der Bebauungsplan Festsetzungen trifft, ist grundsätzlich 
nach § 47 Abs. 2 Satz 1 VwGO antragsbefugt (vgl. BVerwG, B.v. 31.1.2018 - 4 BN 17.17 u.a. - BauR 2018, 
814). Der Eigentümer eines außerhalb des Plangebiets gelegenen Grundstücks ist antragsbefugt, wenn er 
eine mögliche Verletzung des Abwägungsgebots geltend machen kann. Das in § 1 Abs. 7 BauGB normierte 
bauplanungsrechtliche Abwägungsgebot hat drittschützenden Charakter hinsichtlich solcher privaten 
Belange, die für die Abwägung erheblich sind (vgl. BVerwG, B.v. 17.7.2019 - 3 BN 2.18 - NVwZ-RR 2019, 
1027, B.v. 13.11.2020 - 4 BN 23.12 - juris Rn. 4; B.v. 22.8.2000 - 4 BN 38.00 - NVwZ 2000, 1413). Die 
Antragsbefugnis ist jedoch dann nicht gegeben, wenn eine Rechtsverletzung offensichtlich ausscheidet (vgl. 
BVerwG, B.v. 2.3.2015 - 4 BN 30.14 - BauR 2015, 967; B.v. 10.7.2012 - 4 BN 16.12 - BauR 2012, 1771).

18
Hieran gemessen ist die Antragstellerin antragsbefugt. Sie trägt als Plannachbarin vor, dass die von der im 
Änderungsbebauungsplan vorgesehenen Heizzentrale ausgehenden Immissionen nicht ausreichend 



berücksichtigt und in die Abwägung eingestellt worden seien. Mit ihren Ausführungen in ihren Schriftsätzen 
macht sie hinreichend substantiiert die Möglichkeit der Verletzung abwägungserheblicher Belange geltend.

19
2. Der Normenkontrollantrag ist begründet. Der Bebauungsplan - 1. Änderung - ist unwirksam.

20
Der Senat sieht dabei den Bebauungsplan - 1. Änderung - nicht als selbstständigen, den ursprünglichen 
Bebauungsplan ersetzenden Bebauungsplan an, sondern nur als Änderungsbebauungsplan. Denn mit dem 
Bebauungsplan - 1. Änderung - wurden nur teilweise die Festsetzungen des ursprünglichen 
Bebauungsplans geändert. Es wurde zwar eine neue Planzeichnung für das Gesamtgebiet angefertigt und 
die textlichen Festsetzungen wurden zusammengefasst. Die wesentlichen Festsetzungen des 
ursprünglichen Bebauungsplans sind jedoch weit überwiegend ohne Änderung und ohne erneute 
Abwägung übernommen worden. Damit kann die planungsrechtliche Ordnung im Bebauungsplangebiet nur 
als Einheit der alten und geänderten Planung angesehen werden (vgl. BVerwG, B.v. 4.10.2016 - 4 BN 11.16 
- BauR 2017, 62; B.v. 26.7.2011 - 4 B 23.11 - BauR 2012, 53; BayVGH, U.v. 19.2.2019 - 1 N 16.350 - juris 
Rn. 22). Da hier der Bebauungsplan - 1. Änderung - bereits wegen Mängeln des 
Änderungsbebauungsplans selbst unwirksam ist, bedarf es keiner inzidenten Prüfung, ob der ursprüngliche 
Bebauungsplan wirksam ist.

21
Der Änderungsbebauungsplan konnte nicht im vereinfachten Verfahren nach § 13 BauGB aufgestellt 
werden da die Grundzüge der Planung berührt werden (2.1). Zudem fehlt es an der nach § 16 Abs. 3 Nr. 1 
BauNVO erforderlichen Festsetzung der Grundfläche für die Anlage der Nahwärmeversorgung (2.2).

22
2.1 Der Änderungsbebauungsplan ist zu Unrecht im vereinfachten Verfahren nach § 13 BauGB aufgestellt 
worden.

23
Nach § 13 Abs. 1 Satz 1 BauGB kann die Gemeinde das vereinfachte Verfahren anwenden, wenn durch die 
Änderung oder Ergänzung eines Bauleitplans die Grundzüge der Planung nicht berührt werden. Dann kann 
nach § 13 Abs. 3 Satz 1 BauGB von der Umweltprüfung gemäß § 2 Abs. 4 BauGB, vom Umweltbericht 
nach § 2a BauGB und von weiteren umweltbezogenen Vorgaben abgesehen werden.

24
Grundzüge der Planung sind nicht berührt, wenn das der bisherigen Planung zugrundeliegende Leitbild 
nicht geändert wird, also der planerische Grundgedanke erhalten bleibt. Abweichungen von minderem 
Gewicht, die die Planungskonzeption des Bebauungsplans unangetastet lassen, berühren die Grundzüge 
der Planung nicht. Dabei muss die dem konkreten Bebauungsplan eigene Konzeption der städtebaulichen 
Ordnung und Entwicklung in ihrem grundsätzlichen Charakter unangetastet bleiben. Die Konzeption des 
Bebauungsplans ergibt sich aus der Gesamtheit und der Zusammenschau der bestehenden planerischen 
Festsetzungen, in denen der planerische Wille der Gemeinde zum Ausdruck kommt (vgl. BayVGH, U.v. 
16.02.2021 - 15 N 19.923 - juris Rn. 23). Ob eine Abweichung die Grundzüge der Planung berührt oder von 
minderem Gewicht ist, beurteilt sich, jedenfalls wenn nicht ein anderes Baugebiet im Sinne der §§ 2 bis 11 
BauNVO festgesetzt wird, nach den konkreten Umständen des Einzelfalls. Bezogen auf den planerischen 
Willen darf der Abweichung vom Planinhalt keine derartige Bedeutung zukommen, dass die angestrebte 
und im Plan zum Ausdruck gebrachte städtebauliche Ordnung in beachtlicher Weise beeinträchtigt wird. Die 
Abweichung muss - soll sie mit den Grundzügen der Planung vereinbar sein - durch den planerischen 
Willen gedeckt sein; es muss angenommen werden können, die Abweichung liege noch im Bereich dessen, 
was der Planer gewollt hat oder gewollt hätte, wenn er die weitere Entwicklung einschließlich des Grundes 
für die Abweichung gekannt hätte (vgl. BVerwG, U.v. 29.1.2009 - 4 C 16.07 - BVerwGE 133, 98).

25
Hieran gemessen sind durch den Bebauungsplan - 1. Änderung - die Grundzüge der Planung berührt. Der 
ursprünglichen Planung lag ersichtlich die Konzeption einer eigenständigen (Wärme-)Versorgung der 
einzelnen Bauvorhaben zu Grunde. Die Frage von alternativen Energiekonzepten wurde ausweislich der 
Aufstellungsunterlagen erörtert, gleichwohl hat die Antragsgegnerin diesbezüglich bewusst von über die 
gesetzlichen Anforderungen hinausgehenden Vorgaben abgesehen. Durch den Änderungsbebauungsplan 



werden nunmehr die planungsrechtlichen Voraussetzungen für eine zentrale Nahwärmeversorgung des 
gesamten Planungsgebiets geschaffen, die auf der Grundlage der Eigentümerstellung der Antragsgegnerin 
nachfolgend im Wege der zivilrechtlichen Kaufverträge zu einem Anschlusszwang und damit zu einer über 
die gesetzlichen Vorgaben hinausgehenden Verpflichtung zur Nutzung regenerativer Energien führt. Die 
Schaffung einer zentralen Einrichtung für rund 120 geplante Wohneinheiten zur Wärmeversorgung bedingt 
eine wesentliche Veränderung der Gestaltungsmöglichkeiten für die jeweiligen Bauvorhaben und prägt die 
Änderung qualitativ, sodass es sich nicht mehr um eine Abweichung dessen handelt, was bereits in der 
ursprünglichen Planung angelegt war. Mit der zentralen Heizanlage werden zum einen umweltbezogene 
Belange gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchst. e und Buchst. f BauGB für das Planungsgebiet umgesetzt; zum 
anderen bedarf es aufgrund des Bestehens einer zentralen Versorgungseinheit einer sorgfältigen 
Abwägung standortbezogener Emissionen.

26
Da die Voraussetzungen des § 13 BauGB nicht vorlagen, wurde zu Unrecht von einer Umweltprüfung nach 
§ 2 Abs. 4 BauGB abgesehen und dem Änderungsbebauungsplan kein Umweltbericht nach § 2a Satz 2 Nr. 
2 BauGB beigefügt. Dies stellt beachtliche Verfahrensfehler dar, § 214 Abs. 1 Nr. 3 BauGB (vgl. auch 
BVerwG, U.v. 4.11.2015 - 4 CN 9.14 - BVerwGE 153, 174 unter Abkehr von seiner früheren 
Rechtsprechung U.v. 4.8.2009 - 4 CN 4.08 - BVerwGE 134, 264; BayVGH, U.v. 16.02.2021 - 15 N 19.923 - 
juris Rn. 21; OVG NW, U.v. 8.3.2017 - 10 D 12/16.NE - juris Rn. 43). Im Übrigen liegt auch ein Fall, in dem 
die Änderung des Bebauungsplans offensichtlich keine erheblichen Umweltauswirkungen hat und deshalb 
vom Schutzzweck des Gemeinschaftsrechts (vgl. RL 2001/42/EG des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 27.6.2001 über die Prüfung der Umweltauswirkungen bestimmter Pläne und Projekte - PlanUP-
RL), der bei der Unbeachtlichkeitsklausel des § 214 BauGB zu berücksichtigen ist (vgl. BVerwG, U.v. 
4.11.2015 - 4 CN 9.14 a.a.O), von vornherein nicht erfasst wird, nicht vor. Die Antragstellerin hat die 
fehlerhafte Wahl des vereinfachten Verfahrens innerhalb der Frist des § 215 Abs. 1 Satz 1 i.V.m. § 214 Abs. 
1 Nr. 3 BauGB gerügt. Dieser Fehler führt zur Gesamtunwirksamkeit des Änderungsbebauungsplans.

27
2.2 Zwar konnte die Nahwärmeversorgungseinrichtung auf der Grundlage des § 9 Abs. 1 Nr. 12 BauGB als 
Anlage zur Versorgung des Gebiets im reinen Wohngebiet zugelassen werden. Die im 
Änderungsbebauungsplan hierfür getroffenen Maßfestsetzungen genügen aber nicht den Anforderungen 
des § 16 Abs. 3 Nr. 1 BauNVO. Dies führt ebenfalls zur Gesamtunwirksamkeit des 
Änderungsbebauungsplans.

28
Der Änderungsbebauungsplan weist in seinem südöstlichen Bereich eine Fläche für Versorgungsanlagen 
(hier: Nahwärmeversorgung) aus und trifft in Gestalt der Festsetzungen zur maximal zulässigen Wand- bzw. 
Kaminhöhe Regelungen zum Maß der baulichen Nutzung. Gemäß § 16 Abs. 3 Nr. 1 BauNVO ist im 
Bebauungsplan bei einer Festsetzung des Maßes der baulichen Nutzung stets die Grundflächenzahl oder 
die Größe der Grundflächen der baulichen Anlagen festzusetzen. Dabei muss die zulässige Grundfläche für 
alle Anlagen, die bei der Ermittlung der Grundfläche mitzurechnen sind, festgesetzt werden (vgl. BayVGH, 
U.v. 10.8.2006 - 1 N 04.1371 u.a. - NVwZ-RR 2007, 447). Bei der Festsetzung des Maßes der baulichen 
Nutzung darf auf die Festsetzung der Grundflächenzahl oder der Größe der Grundfläche der baulichen 
Anlagen auch dann nicht verzichtet werden, wenn wie hier eine Versorgungsfläche ausgewiesen wird. Die 
Sachlage ist insoweit vergleichbar mit der Festsetzung einer überbaubaren Grundstücksfläche gemäß § 23 
BauNVO. Während die Festsetzung der zulässigen Grundfläche oder Grundflächenzahl in erster Linie dazu 
dient, eine übermäßige Nutzung des Grundstücks zugunsten des Bodenschutzes zu vermeiden, regelt die 
Festsetzung zur überbaubaren Grundstücksfläche mit einer anderen städtebaulichen Zielsetzung den 
räumlich beschränkten Teilbereich des Grundstücks, auf dem die baulichen Anlagen errichtet werden dürfen 
(vgl. BVerwG, B.v. 18.12.1995 - 4 NB 36.95 - NVwZ 1996, 894; BayVGH, U.v. 10.3.2014 - 1 N 13.1104 - 
juris Rn. 18). Selbiges gilt für die Festsetzung einer Versorgungsfläche, bei der ebenfalls nur der räumliche 
Bereich definiert wird, innerhalb dessen die Anlage errichtet werden kann. Es fehlt daher an der 
erforderlichen Festsetzung einer Grundfläche für die Nahwärmeversorgungseinrichtung. Selbst wenn sie als 
Nebenanlage im Sinn des § 14 BauNVO anzusehen wäre, fehlt es an einer wirksamen 
Grundflächenfestsetzung. Der ursprüngliche Bebauungsplan, der für die Hauptbaukörper maximal zulässige 
Grundflächen vorgibt, ordnet in den textlichen Festsetzungen B.1 § 2 Abs. 3 an, dass durch Balkone und 
Terrassen sowie Anlagen nach § 19 Abs. 4 BauNVO die Summe der festgesetzten Grundflächen bis zu 



einer maximal zulässigen Grundflächenzahl von 0,8 für die Haustypen H1 bis H4 und von 0,7 für den 
Haustyp 5 überschritten werden darf. Der Bereich der Versorgungsfläche lässt sich aber den 
Baugrundstücken nicht zuordnen, sondern liegt davon abgegrenzt in der festgesetzten Grünfläche. Das 
Maß der baulichen Nutzung kann, auch soweit auf die Größe der Grundflächen der baulichen Anlagen 
abgestellt wird, nur grundstücksbezogen festgesetzt werden (vgl. BVerwG, U.v. 14.6.2012 - 4 CN 5.10 - 
BVerwGE 143, 192).

29
Wird gegen § 16 Abs. 3 Nr. 1 BauNVO verstoßen, hat dies die Unwirksamkeit der getroffenen 
Festsetzungen zum Maß der baulichen Nutzung zur Folge (vgl. BayVGH, U.v. 23.7.2019 - 1 N 16.2190 - 
juris Rn. 17). Da hier keine Anhaltspunkte dafür ersichtlich sind, dass die Fläche für Versorgungsanlagen 
ohne die Höhenfestsetzungen, aus denen sich mittelbar auch eine Beschränkung der 
Feuerungswärmeleistung der Nahwärmeversorgungseinrichtung ergibt (vgl. § 19 Abs. 2 44. BImschVO), 
ausgewiesen worden wäre, führt der Mangel der Grundflächenfestsetzung zur Unwirksamkeit der 
ausgewiesenen Versorgungsfläche im südöstlichen Bereich des Planungsgebiets und in der Folge zur 
Gesamtunwirksamkeit des Änderungsbebauungsplans. Die Unwirksamkeit einzelner Festsetzungen führt 
nur dann nicht zur Gesamtunwirksamkeit eines Bebauungsplans, wenn die übrigen Festsetzungen für sich 
betrachtet noch eine den Anforderungen des § 1 Abs. 3 Satz 1 BauGB gerecht werdende, sinnvolle 
städtebauliche Ordnung bewirken können und außerdem hinzukommt, dass die Gemeinde nach ihrem im 
Planungsverfahren zum Ausdruck gekommenen Willen im Zweifel auch einen Plan dieses eingeschränkten 
Inhalts beschlossen hätte (vgl. BVerwG, U.v. 5.5.2015 - 4 CN 4.14 - NVwZ 2015, 1537 m.w.N.). Die 
Unwirksamkeit der Regelungen zur Versorgungsfläche betrifft einen zentralen Teil des Planungskonzepts. 
Es kann offenbleiben, ob der verbleibende Teil der Festsetzungen noch eine den Anforderungen des § 1 
BauGB gerecht werdende, sinnvolle städtebauliche Ordnung bewirken kann. Jedenfalls ist nicht 
anzunehmen, dass die Antragsgegnerin den Änderungsbebauungsplan auch ohne die Festsetzungen zur 
Nahwärmeversorgungseinrichtung, die wesentlicher Anlass für den Änderungsbebauungsplan war, 
beschlossen hätte.

30
Die Antragsgegnerin trägt gemäß § 154 Abs. 1 VwGO als unterlegene Partei die Kosten des Verfahrens. 
Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit der Kostenentscheidung beruht auf § 167 VwGO 
i.V.m. §§ 708 ff. ZPO.

31
Die Revision ist nicht zuzulassen, weil die Voraussetzungen des § 132 Abs. 2 VwGO nicht vorliegen.

32
Gemäß § 47 Abs. 5 Satz 2 Halbs. 2 VwGO hat die Antragsgegnerin die Entscheidung in Nummer I der 
Urteilsformel nach Eintritt der Rechtskraft dieses Urteils in derselben Weise zu veröffentlichen wie den 
angegriffenen Bebauungsplan (§ 10 Abs. 3 BauGB).


